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RS OGH 1998/12/15 4Ob259/98m
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.12.1998

Norm

ABGB §1400 A

KO §30

KO §31 Abs1

Rechtssatz

In der Annahme der Anweisung vor Konkurserö6nung liegt eine Sicherstellung des Anweisungsempfängers. Ist der

Anweisungsempfänger Gläubiger des Anweisenden, so kann die Sicherstellung bei Vorliegen der übrigen

Voraussetzungen nach §§ 30, 31 Abs 1 Z 1 und 2, jeweils erster Fall, KO gegenüber dem Anweisungsempfänger

angefochten werden. Anfechtbare Rechtshandlung ist die Erteilung der Anweisung und ihre Annahme.
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